
    

 

Geltendes Recht Gesetzentwurf der Bundesregierung 

 Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung des Justizstandortes 

Deutschland durch Einführung 
von Commercial Courts und der 
Gerichtssprache Englisch in der 
Zivilgerichtsbarkeit (Justizstand-

ort-Stärkungsgesetz) 

 Vom ... 

 Artikel 1 

Gerichtsverfassungsgesetz Änderung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes 

(GVG)  

Vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert 
worden ist 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 § 119b 

 (1) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, jeweils durch Rechtsverord-
nung einen oder mehrere Senate bei ei-
nem Oberlandesgericht oder einem 
Obersten Landesgericht als Commercial 
Court einzurichten, der im ersten 
Rechtszug zuständig ist für folgende 
Streitigkeiten mit einem Streitwert ab ei-
ner Million Euro: 

 1. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 
zwischen Unternehmern (§ 14 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) mit Aus-
nahme von solchen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes, 
des Urheberrechts sowie über An-
sprüche nach dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb, 

 2. Streitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit dem Erwerb eines 
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Unternehmens oder von Anteilen an 
einem Unternehmen. 

 Die Zuständigkeit des Commercial 
Courts nach Satz 1 kann auf bestimmte 
Sachgebiete beschränkt werden. Die Zu-
ständigkeit nach Satz 1 kann auch auf 
Sachgebiete erstreckt werden, in denen 
die ausschließliche Zuständigkeit des 
Landgerichts oder ein sonstiger aus-
schließlicher Gerichtsstand vorgesehen 
ist. 

 (2) Der Commercial Court wird durch 
ausdrückliche oder stillschweigende 
Vereinbarung der Parteien zuständig, 
sofern die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 vorliegen. Die vereinbarte Zustän-
digkeit ist ausschließlich, sofern die 
Parteien nichts anderes ausdrücklich 
vereinbart haben. Unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 wird der Com-
mercial Court auch zuständig, wenn der 
Kläger dies in der Klageschrift beantragt 
hat und der Beklagte sich in der Klage-
erwiderung rügelos darauf einlässt. 

 (3) Sind in einem Land mehrere Oberlan-
desgerichte errichtet, so kann die Lan-
desregierung die Zuständigkeit des 
Commercial Courts durch Rechtsver-
ordnung über das Gebiet des Oberlan-
desgerichts hinaus bestimmen. 

 (4) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung ab-
weichend von § 119 Absatz 1 Nummer 2 
dem Commercial Court die Verhandlung 
und Entscheidung über die Rechtsmittel 
der Berufung und der Beschwerde ge-
gen solche Entscheidungen der Land-
gerichte zuzuweisen, denen eine Strei-
tigkeit zugrunde liegt, die die Sachge-
biete des Commercial Courts betrifft. 

 (5) Die Landesregierungen können die in 
den Absätzen 1, 3 und 4 genannten Er-
mächtigungen durch Rechtsverordnung 
auf die Landesjustizverwaltungen über-
tragen. 

 (6) Mehrere Länder können vereinbaren, 
einen gemeinsamen Commercial Court 
an einem Oberlandesgericht oder an 
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einem Obersten Landesgericht einzu-
richten. Die Zuständigkeit eines gemein-
samen Commercial Courts nach Satz 1 
kann über Ländergrenzen hinaus ver-
einbart werden 

 (7) Regelungen in völkerrechtlichen Ver-
einbarungen gehen, soweit sie unmittel-
bar anwendbares innerstaatliches Recht 
geworden sind, dieser Vorschrift vor. 
Regelungen in Rechtsakten der Europä-
ischen Union bleiben unberührt. Die zur 
Aus- und Durchführung von Vereinba-
rungen und Rechtsakten im Sinne der 
Sätze 1 und 2 erlassenen Bestimmun-
gen bleiben unberührt. Soweit eine Ge-
richtsstandsvereinbarung zur internati-
onalen und gegebenenfalls örtlichen Zu-
ständigkeit nach vorrangig anzuwen-
dendem internationalen Recht unter ge-
ringeren Voraussetzungen wirksam 
wäre, gilt dies im Rahmen des Anwen-
dungsbereiches dieses Rechts in glei-
cher Weise für die Vereinbarung nach 
Absatz 2 Satz 1. 

 § 184a 

 

 

  

(1) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, jeweils durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen, dass Verfahren, die 
ausgewählte Sachgebiete der in § 119b 
Absatz 1 Satz 1 genannten Streitigkeiten 
betreffen, vollständig in englischer 
Sprache geführt werden: 

 1. bei ausgewählten Landgerichten 
auch für den Bezirk mehrerer Land-
gerichte durch hierfür bestimmte Zi-
vilkammern und Kammern für Han-
delssachen (Commercial Chambers) 
sowie bei den für Berufungen und 
Beschwerden zuständigen Senaten 
der Oberlandesgerichte oder eines 
Obersten Landesgerichts über Ent-
scheidungen der Commercial Cham-
bers und 

 2. bei dem Commercial Court. 

 In der Rechtsverordnung nach Satz 1 
können die Landesregierungen den 
Commercial Chambers auch für den Be-
zirk mehrerer Landgerichte im Rahmen 
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ihrer Zuständigkeit auch in deutscher 
Sprache zu führende Streitigkeiten 
übertragen, die ausgewählte Sachge-
biete der in § 119b Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Streitigkeiten betreffen. In der 
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann die 
Bestimmung zu den Commercial Cham-
bers auf Zivilkammern oder auf Kam-
mern für Handelssachen beschränkt 
werden. Werden Zivilkammern als Com-
mercial Chambers bestimmt, findet § 98 
keine Anwendung. 

 (2) Die Landesregierungen können die in 
Absatz 1 genannte Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die Landesjustiz-
verwaltungen übertragen. Mehrere Län-
der können die Einrichtung einer oder 
mehrerer gemeinsamer Commercial 
Chambers über Ländergrenzen hinaus 
vereinbaren. 

 (3) Ist aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 als Gerichtssprache die 
englische Sprache bestimmt und haben 
die Parteien diese ausdrücklich oder 
stillschweigend vereinbart oder lässt 
sich der Beklagte in seiner Klageerwide-
rung rügelos in dieser Sprache darauf 
ein, so ist das gesamte Verfahren abwei-
chend von § 184 mit folgenden Maßga-
ben in englischer Sprache zu führen: 

 1. ein Dolmetscher oder Übersetzer 
kann in jedem Stadium des Verfah-
rens hinzugezogen werden, sofern 
dies im Einzelfall erforderlich ist; 

 2. § 142 Absatz 3 der Zivilprozess-
ordnung ist auf englischsprachige 
Urkunden nicht anzuwenden; 

 3. für deutschsprachige Urkunden 
gilt § 142 Absatz 3 der Zivilprozess-
ordnung mit der Maßgabe, dass das 
Gericht auf Antrag die Beibringung 
einer Übersetzung in die englische 
Sprache von der die Urkunde einfüh-
renden Partei anordnen kann. 

 Ist die Gerichtssprache Deutsch oder 
nach Satz 1 Englisch, so bleibt es den 
Parteien unbenommen, vor den in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Spruchkörpern 
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auch in der jeweils anderen Sprache 
vorzutragen, sofern sie dies ausdrück-
lich oder stillschweigend vereinbart ha-
ben oder keine der Parteien unverzüg-
lich widerspricht. 

 (4) Wird ein Dritter in ein Verfahren, das 
nach Absatz 3 vollständig in englischer 
Sprache zu führen ist, einbezogen und 
soll das Urteil Rechtskraft oder die Inter-
ventionswirkung nach § 68 der Zivilpro-
zessordnung für und gegen ihn entfal-
ten, so ist auf Antrag des Dritten ein Dol-
metscher hinzuzuziehen. § 185 dieses 
Gesetzes und § 142 Absatz 3 der Zivil-
prozessordnung sind anzuwenden. 

 (5) Wird ein zunächst in englischer Spra-
che geführtes Verfahren in deutscher 
Sprache fortgeführt, so wird das Verfah-
ren auch in dem sich anschließenden In-
stanzenzug in deutscher Sprache ge-
führt. 

 § 184b 

 (1) Die Zivilsenate des Bundesgerichts-
hofs führen das Verfahren in englischer 
Sprache, wenn 

 1. zuvor ein Berufungs- oder Be-
schwerdeverfahren nach Maßgabe 
des § 184a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder ein Verfahren nach Maß-
gabe des § 184a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 geführt worden ist, 

 2. dies in der Rechtsmittelschrift be-
antragt wird und 

 3. der Zivilsenat dem Antrag statt-
gibt. 

 Stimmt der Zivilsenat der Verfahrens-
führung in englischer Sprache zu, so gilt 
§ 184a Absatz 3 und 4 mit der Maßgabe, 
dass § 142 Absatz 3 der Zivilprozessord-
nung anwendbar bleibt. 

 (2) Der Zivilsenat kann zu jedem Zeit-
punkt des Verfahrens anordnen, dass 
das Verfahren in deutscher Sprache 
fortgeführt wird. Der Zivilsenat kann zu-
dem jederzeit anordnen, dass Teile der 
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Verfahrensakte in die deutsche Sprache 
übersetzt werden. 

 Artikel 2 

Zivilprozessordnung Änderung der Zivilprozessord-
nung 

(ZPO)  

Vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. No-
vember 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert 
worden ist 

Die Zivilprozessordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 
I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 22. Februar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  

 § 273a Geheimhaltung 

B u c h  6  

Musterfeststellungsverfahren 

B u c h  6  

Weitere besondere Verfahren 

 A b s c h n i t t  1   

Musterfeststellungsverfahren 

 A b s c h n i t t  2   

Englischsprachige Verfahren und Ver-

fahren vor den Commercial Courts 

 T i t e l  1   

Englischsprachige Verfahren  

 § 615 Klageschrift 

 § 616 Beteiligung Dritter am Rechts-
streit 

 § 617 Übersetzung 

 § 618 Rechtsmittelschrift 
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 T i t e l  2   

Verfahren vor den Commercial Courts 

 § 619 Anwendbare Vorschriften; Klage-
schrift 

 § 620 Verweisung an den Commercial 
Court 

 § 621 Organisationstermin 

 § 622 Wortprotokoll 

 § 623 Rechtsmittel 

§§ 615 bis 687 (weggefallen) §§ 624 bis 687 (weggefallen) 

 § 273a  

 Geheimhaltung 

 Das Gericht kann auf Antrag einer Partei 
streitgegenständliche Informationen 
ganz oder teilweise als geheimhaltungs-
bedürftig einstufen, wenn diese ein Ge-
schäftsgeheimnis nach § 2 Nummer 1 
des Gesetzes zum Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen sein können; die 
§§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen sind ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 331 § 331 

Versäumnisurteil gegen den Beklagten Versäumnisurteil gegen den Beklagten 

(1) Beantragt der Kläger gegen den im Ter-
min zur mündlichen Verhandlung nicht er-
schienenen Beklagten das Versäumnisur-
teil, so ist das tatsächliche mündliche Vor-
bringen des Klägers als zugestanden anzu-
nehmen. 2Dies gilt nicht für Vorbringen zur 
Zuständigkeit des Gerichts nach § 29 Abs. 
2, § 38. 

(1) Beantragt der Kläger gegen den im Ter-
min zur mündlichen Verhandlung nicht er-
schienenen Beklagten das Versäumnisur-
teil, so ist das tatsächliche mündliche Vor-
bringen des Klägers als zugestanden anzu-
nehmen. Dies gilt nicht für Vorbringen zur 
Zuständigkeit des Gerichts nach § 29 Abs. 
2, § 38 sowie für Vorbringen zur Sprache 
des Gerichts nach § 184a Absatz 3 Ge-
richtsverfassungsgesetz. 

§ 511 § 511 

Statthaftigkeit der Berufung Statthaftigkeit der Berufung 
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(1) Die Berufung findet gegen die im ersten 
Rechtszug erlassenen Endurteile statt. 

(1) Die Berufung findet gegen die im ersten 
Rechtszug erlassenen Endurteile der 
Amts- und Landgerichte statt. 

Buch 6  Buch 6  

Musterfeststellungsverfahren. Weitere besondere Verfahren 

 A b s c h n i t t  1   

 Musterfeststellungsverfahren 

 A b s c h n i t t  2   

 Englischsprachige Verfahren und Ver-
fahren vor den Commercial Courts 

 T i t e l  1   

 Englischsprachige Verfahren  

 § 615  

 Klageschrift 

 Soll ein Verfahren nach Maßgabe des § 
184a Absatz 1 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes vollständig in englischer Spra-
che geführt werden, so ist dies in der 
englischsprachigen Klageschrift anzu-
geben. Sofern die Parteien eine Verein-
barung über die Führung des Verfah-
rens in englischer Sprache getroffen ha-
ben, ist diese Vereinbarung in der Kla-
geschrift darzulegen. 

 § 616  

 Beteiligung Dritter am Rechtsstreit 

 (1) In einem in englischer Sprache ge-
führten Verfahren gilt ein englischspra-
chiger Schriftsatz, der die Einbeziehung 
eines Dritten in den Rechtsstreit bewir-
ken soll, als nicht zugestellt, wenn der 
Dritte die englische Sprache nicht ver-
steht und der Zustellung deshalb binnen 
zwei Wochen gegenüber dem Gericht 
widerspricht. Auf das Recht zum Wider-
spruch nach Satz 1 hat das Gericht den 
Dritten in deutscher Sprache hinzuwei-
sen. 



 - 9 -   

 

Geltendes Recht Gesetzentwurf der Bundesregierung 

 (2) Hat der Dritte der Zustellung nach 
Absatz 1 Satz 1 widersprochen, so setzt 
das Gericht die betroffene Partei hier-
von unverzüglich in Kenntnis und for-
dert diese auf, binnen einer Frist von 
zwei Wochen eine Übersetzung des 
Schriftsatzes in die deutsche Sprache 
einzureichen. 

 (3) Hat der Dritte der Zustellung nach 
Absatz 1 Satz 1 widersprochen, so kann 
die Zustellung dadurch erfolgen, dass 
dem Dritten der englischsprachige 
Schriftsatz zusammen mit einer Über-
setzung in die deutsche Sprache zuge-
stellt wird. In diesem Fall ist der Tag der 
Zustellung des Schriftsatzes der Tag, an 
dem die Zustellung nach Satz 1 bewirkt 
wird. Soll durch die Zustellung eine Frist 
gewahrt werden oder die Verjährung 
neu beginnen oder nach § 204 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs gehemmt wer-
den, tritt diese Wirkung mit dem Tag ein, 
an dem der englischsprachige Schrift-
satz dem Dritten erstmals zugestellt 
worden ist, wenn die Frist des Absatzes 
2 gewahrt wurde. 

 (4) Kosten einer Übersetzung nach Ab-
satz 2 werden nicht erstattet. 

 § 617  

 Übersetzung 

 (1) Auf Antrag einer Partei ist eine voll-
streckbare gerichtliche Entscheidung in 
die deutsche Sprache zu übersetzen. 
Die Übersetzung muss nicht den Tatbe-
stand und die Entscheidungsgründe 
umfassen. Die Übersetzung ist untrenn-
bar mit der vollständig abgefassten Ent-
scheidung zu verbinden. 

 (2) Auf Antrag einer Partei ist ein Ver-
gleich nach § 794 Absatz 1 Nummer 1 in 
die deutsche Sprache zu übersetzen 
und die Übersetzung untrennbar mit 
dem Vergleich zu verbinden. 

 (3) Ist die Veröffentlichung einer gericht-
lichen Entscheidung beabsichtigt, hat 
das Gericht die Übersetzung der voll-
ständig abgefassten Entscheidung in 
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die deutsche Sprache zu veranlassen 
und beide Sprachfassungen zusammen 
zu veröffentlichen. Wird das Verfahren 
aufgrund einer Entscheidung nach § 
273a nichtöffentlich geführt, so soll die 
Übersetzung der Entscheidung derge-
stalt auszugsweise erfolgen, dass keine 
Rückschlüsse auf schutzwürdige Ein-
zelheiten des Verfahrens möglich sind. 

 § 618  

 Rechtsmittelschrift 

 (1) Rechtsmittelschriften gegen Ent-
scheidungen in Verfahren, die in engli-
scher Sprache geführt worden sind, 
sind in englischer Sprache einzu-
reichen. 

 (2) In Verfahren vor dem Bundesge-
richtshof gilt Absatz 1 nur, wenn ein An-
trag nach § 184b Satz 1 Nummer 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes gestellt 
wird. Wird der Antrag abgelehnt, ist die 
Rechtsmittelschrift auf Anforderung des 
Gerichts in deutscher Sprache nachzu-
reichen. 

 T i t e l  2   

 Verfahren vor den Commercial Courts 

 § 619  

 Anwendbare Vorschriften; Klageschrift 

 (1) Für das Verfahren vor den Commer-
cial Courts im ersten Rechtszug (§ 119b 
Absatz 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) sind die im ersten Rechtszug für 
das Verfahren vor den Landgerichten 
geltenden Vorschriften mit Ausnahme 
der §§ 348 bis 350 entsprechend anzu-
wenden, soweit sich aus den Vorschrif-
ten dieses Abschnittes keine Abwei-
chungen ergeben. 

 (2) In der Klageschrift ist zu beantragen, 
dass das Verfahren in erster Instanz vor 
dem Commercial Court geführt wird. So-
fern die Parteien eine Vereinbarung über 
die Führung des Verfahrens in erster In-
stanz vor dem Commercial Court 
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getroffen haben, ist diese Vereinbarung 
in der Klageschrift darzulegen.  

 § 620 

 Verweisung an den Commercial Court 

 (1) Wird in Verfahren, in denen die Par-
teien die Zuständigkeit des Commercial 
Courts vereinbaren können, die Klage 
beim Landgericht anhängig gemacht, so 
hat sich dieses für unzuständig zu erklä-
ren und den Rechtsstreit an den vom 
Kläger bezeichneten Commercial Court 
zu verweisen, wenn 

 1. der Kläger dies in der Klageschrift 
beantragt hat und 

 2. der Beklagte der Verweisung bis 
zum Ende der Klageerwiderungsfrist 
zustimmt. 

 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Be-
klagte in der Klageerwiderung die Ver-
weisung an den Commercial Court be-
antragt und der Kläger innerhalb der 
hierfür vom Gericht gesetzten Frist zu-
stimmt. 

 (2) Wird durch Widerklage oder durch 
Erweiterung des Klageantrags (§ 264 
Nummer 2 oder 3) ein Anspruch erho-
ben, der die Zuständigkeit des Commer-
cial Courts begründet, so hat sich das 
angerufene Gericht auf Antrag einer Par-
tei für unzuständig zu erklären und den 
Rechtsstreit an den Commercial Court 
zu verweisen, sofern die Parteien die 
Anrufung des Commercial Courts ver-
einbart haben oder mit der Verweisung 
einverstanden sind. 

 (3) Die Vorschrift des § 281 Absatz 2, 
Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
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 § 621 

 Organisationstermin 

 Der Commercial Court im ersten Rechts-
zug trifft mit den Parteien so früh wie 
möglich in einem Organisationstermin 
Vereinbarungen über die Organisation 
und den Ablauf des Verfahrens, sofern 
keine sachlichen oder organisatori-
schen Gründe entgegenstehen. Die §§ 
224, 296 und 356 gelten für Vereinbarun-
gen, die im Rahmen eines Organisati-
onstermins getroffen wurden, entspre-
chend. 

 § 622 

 Wortprotokoll 

 (1) Vor dem Commercial Court ist auf 
übereinstimmenden Antrag der Parteien 
im ersten Rechtszug das Protokoll als 
ein während der Verhandlung oder einer 
Beweisaufnahme für die Parteien mitles-
bares Wortprotokoll zu führen, soweit 
dem keine tatsächlichen Gründe entge-
genstehen. Abweichend von Satz 1 kön-
nen die Parteien übereinstimmend auf 
die Mitlesbarkeit des Wortprotokolls 
verzichten. 

 (2) Das Gericht kann auch eine oder 
mehrere geeignete gerichtsfremde Pro-
tokollpersonen zuziehen, wenn dies zur 
ordnungsgemäßen Aufnahme des Wort-
protokolls erforderlich ist. Jede Proto-
kollperson hat einen Eid dahingehend 
zu leisten, dass sie das Wortprotokoll 
unparteiisch und nach bestem Wissen 
und Gewissen erstellen wird. Ist die Pro-
tokollperson gemäß § 189 Absatz 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes allge-
mein beeidigt, genügt die Berufung auf 
diesen Eid. § 189 Absatz 1 Satz 2 und 3 
und Absatz 4 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes ist entsprechend anzuwenden. 
Für die Zwecke der Protokollführung 
gelten Protokollpersonen nach Satz 1 
als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. 

 (3) Die Entscheidungen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind unanfechtbar. 
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 § 623  

 Rechtsmittel 

 Gegen Urteile des Commercial Courts 
findet die Revision statt. Die Revision 
gegen Urteile im ersten Rechtszug be-
darf keiner Zulassung. 

 Artikel 3 

Gesetz betreffend die Ein-
führung der Zivilprozessord-

nung 

Änderung des Gesetzes, 
betreffend die Einführung der 

Zivilprozessordnung 

(EGZPO)  

Vom 30. Januar 1877 (RGBl. I S. 244), 
das zuletzt durch Gesetz vom 10.09.2021 
(BGBl. I S. 4147) m.W.v. 01.12.2021 ge-
ändert worden ist 

Nach § 37a des Gesetzes, betreffend die 
Einführung der Zivilprozessordnung in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummern 310-2, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert wor-
den ist, wird folgender § 37b eingefügt: 

 § 37b 

 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur 
Stärkung des Justizstandortes 

Deutschland durch Einführung von 
Commercial Courts und der Gerichts-
sprache Englisch in der Zivilgerichts-
barkeit (Justizstandort-Stärkungsge-

setz) 

 § 273 a der Zivilprozessordnung ist auch 
in Verfahren anwendbar, die am [einset-
zen das Datum des ersten Tages des 
zweiten auf die Verkündung folgenden 
Quartals] bereits anhängig sind. Im Üb-
rigen sind auf Verfahren, die am … [ein-
setzen: Datum des ersten Tages des 
zweiten auf die Verkündung folgenden 
Quartals] anhängig sind, die bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
anzuwenden. 
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 Artikel 4 

Gerichtskostengesetz Änderung des Gerichtskosten-
gesetzes 

(GKG)  

Vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. 
November 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert 
worden ist (GKG) 

In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zum 
Gerichtskostengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Februar 
2014 (BGBl. I S. 154), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird der 
Anmerkung zu Nummer 9005 folgender 
Absatz 7 angefügt: 

 (7) Auslagen für Übersetzer, die durch 
die Übersetzung von Verfahrensakten in 
die deutsche Sprache (§ 184b Abs. 2 
Satz 2 GVG) oder für die Übersetzung 
von Entscheidungen zum Zweck der 
Veröffentlichung (§ 617 Abs. 3 ZPO) ent-
standen sind, werden nicht erhoben. 

 Artikel 5 

Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetz 

Änderung des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungs-

gesetzes 

(JVEG)  

Vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das 
zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert 
worden ist 

Das Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I 
S. 718, 776), das zuletzt durch … geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 1 § 1 

Geltungsbereich und Anspruchsberech-
tigte 

Geltungsbereich und Anspruchsberech-
tigte 

(1) Dieses Gesetz regelt 

1. die Vergütung der Sachverständigen, 
Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Über-
setzerinnen und Übersetzer, die von 
dem Gericht, der Staatsanwaltschaft, 
der Finanzbehörde in den Fällen, in de-
nen diese das Ermittlungsverfahren 
selbstständig durchführt, der Verwal-
tungsbehörde im Verfahren nach dem 

(1) Dieses Gesetz regelt 

1. die Vergütung der Sachverständigen, 
Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Über-
setzerinnen, Übersetzer und der Pro-
tokollpersonen nach § 622 Absatz 2 
der Zivilprozessordnung, die von dem 
Gericht, der Staatsanwaltschaft, der Fi-
nanzbehörde in den Fällen, in denen 
diese das Ermittlungsverfahren 
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Geltendes Recht Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten o-
der dem Gerichtsvollzieher herangezo-
gen werden; 

selbstständig durchführt, der Verwal-
tungsbehörde im Verfahren nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten o-
der dem Gerichtsvollzieher herangezo-
gen werden; 

§ 9 § 9 

Honorare für Sachverständige und für Dol-
metscher 

Honorare für Sachverständige und für Dol-
metscher 

 (7) Die nach § 622 Absatz 2 der Zivilpro-
zessordnung hinzugezogene gerichts-
fremde Protokollperson erhält eine Ver-
gütung wie ein Dolmetscher. 

 Artikel 6 

 Inkrafttreten 

 Dieses Gesetz tritt am ... [einsetzen: Da-
tum des ersten Tages des zweiten auf 
die Verkündung folgenden Quartals] in 
Kraft. 
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